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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für die 
Wahlkreise 114 Duisburg I und 115 Duisburg II 
über die Einreichung von Kreiswahlvorschlä- 
gen für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag

Die Wahl des 21. Deutschen Bundestages findet 
voraussichtlich am 23.02.2025 statt. Gemäß § 32 
der Bundeswahlordnung – BWO – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I 
S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver- 
ordnung vom 12. September 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 283), wird hiermit zur Einreichung von Kreis-
wahlvorschlägen aufgefordert.

Bei allen genannten Fristen und Terminen 
handelt es sich um vorläufige Daten, die noch  
nicht bestätigt sind.

Gleichzeitig wird bekanntgegeben:

1.  Wahlvorschlagsrecht

1.1   Kreiswahlvorschläge können eingereicht 
werden von

1.1.1  mindestens 200 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises (nachstehend als „andere 
Kreiswahlvorschläge“ bezeichnet) oder

1.1.2 Parteien

   Parteien, die weder im Bundestag noch 
in einem Landtag seit deren letzter Wahl  
aufgrund eigener Wahlvorschläge unun- 
terbrochen mit mindestens fünf Abge- 
ordneten vertreten waren, können als 
solche einen Kreiswahlvorschlag nur ein- 
reichen, wenn sie spätestens am 7. Januar 
2025 (47. Tag vor der Wahl) bis 18.00 
Uhr der Bundeswahlleitung beim Statis-
tischen Bundesamt in 65180 Wiesbaden 
(Hausanschrift: Gustav-Stresemann-Ring 
11, 65189 Wiesbaden) ihre Beteiligung 
an der Wahl angezeigt haben und der 
Bundeswahlausschuss ihre Parteieigen- 
schaft festgestellt hat. Die Anzeige muss 
den Namen der Partei, unter dem sie 
sich an der Wahl beteiligen will, enthal-
ten und von mindestens drei Mitgliedern  
des Bundesvorstandes, darunter der oder  
dem Vorsitzenden oder ihrer bzw. seiner 
Stellvertretung persönlich und handschrift- 
lich unterzeichnet sein und der Bundes- 
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wahlleiterin im Original vorgelegt wer-
den. Die schriftliche Satzung und das 
schriftliche Programm der Partei sowie 
ein Nachweis über die satzungsgemäße  
Bestellung des Bundesvorstandes sind 
beizufügen. Hat eine Partei keinen Bun- 
desvorstand, tritt der Vorstand der je- 
weils obersten Parteiorganisation an 
die Stelle des Bundesvorstandes. Der 
Anzeige sollen Nachweise über die Par- 
teieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 
des Parteiengesetzes (PartG) beigefügt 
werden.

1.2   Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Na- 
men einer oder eines Bewerbenden ent- 
halten. Alle Bewerbenden können nur in 
einem Wahlkreis und hier nur in einem 
Kreiswahlvorschlag benannt werden. 
Als Bewerbende können nur diejenigen 
vorgeschlagen werden, die ihre Zustim- 
mung dazu schriftlich erteilt haben (Anl.  
15 BWO); die Zustimmung ist unwider- 
ruflich.

1.3   Kreiswahlvorschläge von Parteien sind 
von mindestens drei Mitgliedern des Lan- 
desvorstands, darunter der oder dem 
Vorsitzenden oder ihrer bzw. seiner Stell-
vertretung, persönlich und handschrift-
lich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in 
einem Land keinen Landesverband oder 
keine einheitliche Landesorganisation, 
so müssen die Kreiswahlvorschläge von 
den Vorständen der nächstniedrigeren 
Gebietsverbände, in deren Bereich der 
Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß un- 
terzeichnet sein. 

   Die Unterschriften des einreichenden 
Vorstands genügen, wenn er innerhalb 
der Einreichungsfrist (vgl. Nr. 3.1) nach-
weist, dass der Landeswahlleitung eine 
schriftliche, dem Satz 1 entsprechende 
Vollmacht der anderen beteiligten Vor-
stände vorliegt.

1.4   Kreiswahlvorschläge von Parteien, die 
weder im Bundestag noch in einem Land- 
tag seit deren letzter Wahl aufgrund eige- 
ner Wahlvorschläge ununterbrochen mit  
mindestens fünf Abgeordneten vertreten  
waren, müssen außerdem von mindes- 
tens 200 Wahlberechtigten des Wahl-
kreises persönlich und handschriftlich 
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4.   Inhalt und Form der Kreiswahl- 
vorschläge

4.1   Die Kreiswahlvorschläge sollen 
nach dem Muster der Anlage 13 
BWO eingereicht werden. Sie müs- 
sen den Namen der einreichen-
den Partei (bei Verwendung einer 
Kurzbezeichnung auch diese) bzw.  
– bei anderen Kreiswahlvorschlä-
gen – deren Kennwort enthalten.

4.2   Die Bewerbenden müssen mit Fa- 
miliennamen, Vornamen, Beruf 
oder Stand, Geburtsdatum, Ge- 
burtsort und Anschrift (Hauptwoh- 
nung) genau bezeichnet sein.

4.3   In jedem Kreiswahlvorschlag sol- 
len eine Vertrauensperson und 
eine stellvertretende Vertrauens-
person mit Namen, Anschrift, 
Telefonnummer und E-Mail- 
Adresse angegeben werden. 
Wenn dies fehlt, gilt die oder der 
erste Unterzeichnende des Kreis-
wahlvorschlags als Vertrauensper-
son und die oder der zweite als 
stellvertretende Vertrauensperson.

4.4   Muss ein Kreiswahlvorschlag von 
mindestens 200 Wahlberechtig-
ten des Wahlkreises unterzeichnet 
sein, so sind die Unterschriften 
ausschließlich auf den von mir 
kostenlos ausgegebenen amtli-
chen Formblättern nach Anlage 
14 BWO zu erbringen. Bei der An- 
forderung der Formblätter nach 
Anlage 14 BWO sind Familien-
name, Vornamen und Anschrift 
(Hauptwohnung) der vorzuschla-
genden Bewerberin bzw. des vor- 
zuschlagenden Bewerbers anzu-
geben. Bei Wahlvorschlägen von 
Parteien sind außerdem deren Na- 
men und, sofern sie eine Kurz- 
bezeichnung verwenden, auch 
diese, bei anderen Kreiswahlvor- 
schlägen deren Kennwort anzu-
geben. Parteien haben ferner die 
Aufstellung der Bewerbenden in  
einer Mitglieder- oder einer be- 
sonderen oder allgemeinen Ver- 
treterversammlung nach § 21 
BWG zu bestätigen. Diese Anga-

Angaben über Ort und Zeit der 
Versammlung, die Form der Einla-
dung, die Zahl der erschienenen 
Mitglieder und das Ergebnis der 
Abstimmung ist mit dem Kreis-
wahlvorschlag einzureichen (Anl. 
17 BWO). Hierbei haben die Lei-
tung der Versammlung und zwei 
von dieser bestimmte Teilnehmen-
de gegenüber dem Kreiswahlleiter 
an Eides statt zu versichern, dass 
die Anforderungen zur Bewerber-
aufstellung nach § 21 Abs. 3 Satz 
1 bis 3 BWG beachtet worden sind  
(Anl. 18 BWO). Vordrucke hierfür 
werden von mir kostenfrei zur Ver- 
fügung gestellt.

3.   Frist für die Einreichung der 
Kreiswahlvorschläge

3.1   Kreiswahlvorschläge sind spätes-
tens bis zum 20. Januar 2025, 
18.00 Uhr bei dem unterzeich-
nenden Kreiswahlleiter schriftlich 
einzureichen. Genaue Anschrift:

  Stadt Duisburg
  Stabsstelle Wahlen 
  In den Haesen 84 
  47198 Duisburg

   Die Kreiswahlvorschläge werden 
auch nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung (Frau 
Grewe, Tel. 0203/283-7335, Frau 
Peschmann, Tel. 0203/283-2745 
und Frau Gläser, Tel. 0203/283-
2892) während der Dienststunden 
bei der Geschäftsstelle des Kreis-
wahlleiters entgegengenommen. 

   Die Schriftform ist dann gegeben,  
wenn die einzureichenden Unter- 
lagen persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sind und im Ori- 
ginal vorliegen (§ 54 Abs. 2 BWG).  
Die Schriftform ist durch E-Mail 
oder Telefax nicht gewahrt.

3.2   Später eingehende Kreiswahlvor-
schläge müssen zurückgewiesen 
werden. Es genügt nicht, wenn 
sie vor diesem Zeitpunkt zwar zur 
Post aufgegeben, dem Kreiswahl-
leiter aber noch nicht zugestellt 
sind.

unterzeichnet sein (Anl. 14 BWO). 
Im Übrigen vgl. Nr. 4.4.

1.5   Andere Kreiswahlvorschläge  
(vgl. Nr. 1.1.1) müssen von min- 
destens 200 Wahlberechtigten 
des Wahlkreises persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein 
(Anl. 14 BWO). Dabei haben die 
drei ersten Unterzeichnenden 
ihre Unterschrift auf dem Kreis-
wahlvorschlag selbst zu leisten 
(Anl. 13 BWO). Im Übrigen vgl. 
Nr. 4.4.

1.6   Eine Partei kann in jedem Wahl-
kreis nur einen Kreiswahlvorschlag 
einreichen.

2.   Aufstellung von Parteibewer-
berinnen und Parteibewerbern

2.1   Als Bewerberin oder Bewerber  
einer Partei kann in einem Kreis- 
wahlvorschlag nur benannt wer- 
den, wer nicht Mitglied einer an- 
deren Partei ist und wer in einer 
Versammlung der wahlberechtig-
ten Mitglieder der Partei im Wahl-
kreis oder in einer Versammlung 
der von den wahlberechtigten 
Mitgliedern der Partei im Wahl-
kreis aus ihrer Mitte gewählten 
Vertretenden in geheimer Abstim-
mung hierzu gewählt worden ist.  
Alle stimmberechtigten Versamm- 
lungsteilnehmenden sind vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerben-
den ist Gelegenheit zu geben, 
sich und ihr Programm in ange-
messener Zeit vorzustellen. Auf  
§ 21 des Bundeswahlgesetzes 
(BWG) in der Fassung vom 23. Juli  
1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zu- 
letzt geändert durch Artikel 1  
des Gesetzes vom 7. März 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 91), wird verwie- 
sen. Im Übrigen gilt die Partei- 
satzung (Wahl der Vertreterver- 
sammlung, Einberufung und Be- 
schlussfähigkeit der Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung, Ver- 
fahren der Bewerberwahl). 

2.2   Eine Ausfertigung der Nieder-
schrift über die Wahl der Bewer-
berin oder des Bewerbers mit 
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ben werden von mir im Kopf der 
Formulare vermerkt.

   Neben der persönlichen und hand- 
schriftlichen Unterschrift und dem 
Tag der Unterzeichnung sind Fa-
milienname, Vornamen, Geburts-
datum und Anschrift (Hauptwoh-
nung) der Unterzeichnenden auf 
dem Formblatt anzugeben. Die 
Wahlberechtigung der Unterzei- 
chnenden im betreffenden Wahl- 
kreis muss im Zeitpunkt der Un-
terzeichnung gegeben sein und 
ist bei Einreichung des Wahlvor- 
schlags nachzuweisen. Der Nach- 
weis ist durch eine Bescheinigung 
der Gemeindebehörde, bei der 
die Unterzeichnenden in das Wäh- 
lerverzeichnis eingetragen sind, 
auf dem Formblatt oder geson-
dert zu erbringen; gesonderte Be- 
scheinigungen sind bei Einreichung 
des Kreiswahlvorschlags mit den 
zugehörigen Unterstützungsun-
terschriften zu verbinden.

   Alle Wahlberechtigten können 
nur einen Kreiswahlvorschlag un- 
terzeichnen. Kreiswahlvorschläge 
von Parteien dürfen erst nach Auf- 
stellung der Bewerbenden durch 
eine Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterschriften 
sind ungültig.

4.5   Dem Kreiswahlvorschlag müssen 
beigefügt werden:

  -   die Zustimmungserklärung der 
vorgeschlagenen Bewerberin 
oder des vorgeschlagenen Be-
werbers nach dem Muster der 
Anlage 15 BWO;

  -   die Wählbarkeitsbescheinigung 
der zuständigen Gemeindebe-
hörde oder, bei Bewerbenden 
mit Auslandswohnsitz, des Bun-
desministeriums des Innern und 
für Heimat nach dem Muster 
der Anlage 16 BWO;

  -   bei Kreiswahlvorschlägen von 
Parteien eine Ausfertigung der 

Niederschrift über die Beschluss- 
fassung der Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung (vgl. 
Nr. 2.2) nach dem Muster der 
Anlage 17 BWO (im Falle eines 
Einspruchs auch eine Ausferti-
gung der Niederschrift über die 
wiederholte Abstimmung) mit 
den Versicherungen an Eides 
statt nach dem Muster der An- 
lage 18 BWO;

  -   bei Kreiswahlvorschlägen, die 
von mindestens 200 Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein 
müssen, die erforderliche Zahl 
von Unterstützungsunterschrif-
ten von Wahlberechtigten mit 
den Bescheinigungen der zu-
ständigen Gemeindebehörden 
über die Wahlberechtigung der 
Unterzeichnenden entweder 
auf dem Formblatt für die Un-
terstützungsunterschrift selbst 
oder als gesonderte Bescheini-
gung nach der Anlage 14 BWO.

4.6   Die vorstehend genannten Vor-
drucke werden auf Anforderung 
kostenlos von mir zur Verfügung 
gestellt. Sie können auf Wunsch 
auch als Druckvorlage oder elek- 
tronisch bereitgestellt werden  
(§ 34 Abs. 4 Nr. 1 BWO).

   Bei der Anforderung der Form-
blätter für Unterstützungsunter-
schriften (Anlage 14 BWO) sind 
die unter Punkt 4.4 genannten 
Angaben mitzuteilen.

   Zur Erstellung der übrigen Form- 
blätter (Anlagen 13, 15, 16, 17  
und 18 der BWO) steht für die 
Bundestagswahl 2025 eine Web- 
anwendung zur Verfügung. Diese 
unterstützt die Parteien bei der 
Erstellung der Formblätter und 
kann dazu beitragen, Übertra-
gungsfehler zu vermeiden.

   Um Ihnen einen Zugang hierfür  
einzurichten, wenden Sie sich 
bitte an die Geschäftsstelle des 
Kreiswahlleiters (Stabsstelle Wah- 
len, In den Haesen 84, 47198 

Duisburg,  
wahlrecht@stadt-duisburg.de). Im 
Übrigen können die Formblätter 
- wie bisher auch - von hier zur 
Verfügung gestellt werden.

5.   Zurücknahme und Änderung 
von Kreiswahlvorschlägen

5.1   Nach Einreichung können Kreis-
wahlvorschläge durch gemein-
same schriftliche Erklärung der 
Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson 
zurückgenommen werden. Ein 
von mindestens 200 Wahlberech-
tigten unterzeichneter Kreiswahl-
vorschlag kann auch von der 
Mehrheit der Unterzeichnenden 
durch persönliche handschriftli-
che Erklärung zurückgenommen 
werden.

5.2   Für die Änderung von Kreiswahl-
vorschlägen, die nach Ablauf der 
Einreichungsfrist nur bei Tod oder 
Wählbarkeitsverlust der Bewer-
benden möglich ist, gilt Nr. 5.1 
Satz 1 entsprechend. 

   Mängel können nach Ablauf der 
Einreichungsfrist nur noch bei an 
sich gültigen Wahlvorschlägen, 
nicht jedoch bei Mängeln nach  
§ 25 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 – 5 BWG 
behoben werden.

5.3   Nach der Entscheidung des Kreis-
wahlausschusses über die Zulas-
sung der Kreiswahlvorschläge, die 
spätestens am 24. Januar 2025 
erfolgen wird, ist jede Zurücknah-
me, Änderung oder Mängelbesei-
tigung ausgeschlossen.

6.  Sonstiges

6.1   Es wird empfohlen, mit der Ein-
reichung der Kreiswahlvorschläge 
nicht bis zum letzten Tag der Ein- 
reichungsfrist zu warten, damit 
bei eventuellen Mängeln der Kreis- 
wahlvorschlag nach Möglichkeit 
noch innerhalb der vorgeschriebe-
nen Frist den gesetzlichen Erfor-
dernissen entsprechend berichtigt 
bzw. ergänzt werden kann.
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6.2   Anfragen über sonstige Einzel-
heiten oder wegen Zweifeln bei 
der Aufstellung und Einreichung 
von Kreiswahlvorschlägen können 
direkt an die Geschäftsstelle des 
Kreiswahlleiters (siehe Nr. 3.1) 
gerichtet werden.

Duisburg, den 12. Dezember 2024

Der Kreiswahlleiter

Murrack
Stadtdirektor

Auskunft erteilt:
Frau Gläser
Tel.-Nr.: 0203 283-2892
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